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New Public Management am Beispiel der Universitat Luzern

Bruno Staffelbach* und Marcel Schwerzmann**

«New Public Management» (NPM) bezeichnet eine
Vielfalt von Reformen der Offentlichen Verwaltung. Im
Kanton Luzern erfolgten diese ab 1994 unter der Be-
zeichnung «Wirkungsorientierte Verwaltungsfiinrung»
(WOV). In diesen Kontext hinein wurde im Jahr 2000
die Universitit Luzern mit 262 Studierenden errichtet.
Heute sind an der Universitdt rund 3’300 Studierende in
den Fachrichtungen Theologie, Kultur-, Sozial-, Rechts-,
Wirtschafts-, Gesundheitswissenschaften, Medizin und
in der Weiterbildung eingeschrieben.

Nachfolgend werden die Ausgangslage zur WOV im
Kanton Luzern skizziert, die Praxis der Zusammenar-
beit zwischen den Behérden des Kantons Luzern und
der Universitit Luzern beschrieben und sodann aus-
gewdhlte Erfahrungen der Universitdt Luzern mit der
WOV dargestellt.

1. Ausgangslage

Verschiedene Entwicklungen in den 90er Jahren des
letzten Jahrhunderts fithrten zu Initiativen, die Offent-
liche Verwaltung zu reformieren. Je nach Betroffenheit
und Einschdtzung wurden etwa wachsende Staatsaus-
gaben genannt, Uberbordende Verwaltung, Ver mi-
schung von politischen und administrativen Fiih-
rungsebenen, mangelndes Kostenbewusstsein und
blrokratische Lethargie. Mit Strukturen, Prozessen
und Instrumenten aus dem Management der Privat-
wirtschaft und der neueren Mikrodkonomik wollte
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man der (iberbordenden Verwaltungsbiirokratie be-
gegnen.

Der Kanton Luzern startete 1994 mit den ersten Pro-
jekten zur «Wirkungsorientierten Verwaltungsfiih-
rung (WOV)». Es wurden Leistungen und Leistungs-
gruppen mit 13 Pilotdienststellen definiert, Ziele
und Indikatoren erarbeitet und ein entsprechendes
betriebliches Rechnungswesen eingefiihrt. Im Jahr
2001 beschloss der damalige Grosse Rat (das Parla-
ment) des Kantons Luzern die definitive und flachen-
deckende Einfithrung der WOV. In diesen Kontext
hinein erfolgte die Errichtung der Universitat Luzern
am 1. Oktober 2000.

Pragend fiir die Universitat Luzern waren im Wesent-
lichen vier Anliegen der WOV des Kantons Luzern:

— Der Wechsel von Input- zu Output-Kriterien in der

Planung, Fiihrung und Uberwachung

Standen in der Verwaltungsfiihrung bin anhin Fi-
nanzbudgets, Stellenplane und andere Ressourcen im
Vordergrund, sollten es neu die Wirkungen bzw. die
Leistungsergebnisse sein, also das, was letztlich zdhlt.
Mit dieser Verwesentlichung wollte man die Planung,
Fiihrung und Uberwachung vereinfachen, entschla-
cken und entblrokratisieren.

Fiir die Universitdt bedeutete dies, dass zuerst ihre
Leistungsergebnisse interessierten und erst dann
die Budgets, Stellen und Ressourcen. So wurden be-
reits ab 2002 die Leistungsergebnisse in jahrlichen
Leistungsauftragen definiert. Finanzen, Stellen und
andere Ressourcen wurden in einem Globalbudget
zusammengefasst.

Um auch eine mittelfristige Planung zu ermaglichen,
wurden ab 2015 vierjdhrige Leistungsvereinbarungen
eingefiihrt, in denen die Entwicklungsschwerpunkte
und Leistungsziele noch ausfiihrlicher festgehalten
wurden. Als Rahmen fiir die finanziellen Beitrage des
Tragerkantons diente der ebenfalls vierjahrige Auf-
gaben- und Finanzplan des Kantons Luzern (IFAP).
Diese langerfristigen Leistungsvereinbarungen galt es
seither in einjahrigen Leistungsauftragen zu konkre-
tisieren, wobei die Kontinuitit bei den finanziellen
Beitragen des Kantons ein wichtiges Anliegen war.

— Die Stdrkung der Autonomie von Einheiten durch
die Delegation von Befugnissen

Waren bis anhin einzelne Verwaltungseinheiten in

erster Linie Ausfiihrungsorgane ihrer vorgesetzten
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Instanzen, die vorgegebene Regelungen weiter verfei-
nerten und umsetzten, so sollten Verwaltungseinhei-
ten neu nun selbststandig operieren, und dies dank
eigener Fachkunde und mit grosserer Problemnihe
effektiver, effizienter und flexibler.

Diese neue Ausrichtung kam dem Wesen der Univer-
sitdt entgegen, die sich mit ihrer akademischen Frei-
heit und ihrer wissenschaftlichen Autonomie seit je-
her unabhangig von staatlichen oder obrigkeitlichen
Einflussnahmen verstand.

— Die Vereinfachung der Zusammenarbeit zwischen
dem Trdgerkanton und der Universitdt

Der Kanton und die Universitdt sind 6ffentliche Ins-
titutionen und produzieren 6ffentliche Giiter, haben
aber unterschiedliche Aufgaben. New Public Ma-
nagement soll die Zusammenarbeit von Trigerkan-
ton und Universitat vereinfachen, indem es die Auf-
gaben entflechtet, abgrenzt und klar definiert und
die wechselseitigen Verantwortlichkeiten klart.

Die Universitat leistet wissenschaftliche Arbeit in
Forschung und Lehre im Dienste der Allgemeinheit,
und der Tragerkanton gewdhrleistet, reguliert und
subventioniert die Tatigkeiten der Universitat.

— Die Erméglichung von unternehmerischer Initiative
Waren oder sind o6ffentliche Universitaten vielerorts
mehr oder weniger staatlich betrieben, so sind sie im

Gefolge von NPM und WOV nur noch staatlich getra- -

gen. Die Gestaltung, der Betrieb und die Entwicklung
erfolgen selbstorganisiert durch die Universitaten.
Das ermdglicht ihnen, Projekte mit nichtstaatlichen
Akteuren durchzuflihren, und es kdnnen daraus spe-
zielle Private-Public-Partnerships entstehen.

2. Regulatorischer Rahmen

Ganz im Geist dieser WOV entstand das am 1. Ok-
tober 2000 in Kraft getretene Universitdtsgesetz,
welches am 21. Mai 2000 in einer kantonalen Volks-
abstimmung vom Luzerner Stimmvolk angenommen
worden war. Gemdss dem Universititsgesetz ist die
Universitat Luzern eine offentlich-rechtliche Anstalt
mit eigener Rechtspersonlichkeit, die ihre Angelegen-
heiten im Rahmen von Verfassung und Gesetz auf-
grund einer Leistungsvereinbarung autonom plant,
regelt und fithrt (Paragraph 1). Aus diesen rechtli-
chen Vorgaben ergeben sich zwei Flihrungskreise, die
in den letzten Jahren aufgebaut und weiterentwickelt
wurden:

Der externe Fiithrungskreis umfasst die Beziehung
zwischen der Universitat (vertreten durch den Uni-
versitatsrat) und den kantonalen Behorden (vertre-
ten durch den Regierungsrat).

Der Regierungsrat, der in Absprache mit dem Univer-
sitdtsrat die Eignerstrategie erlasst, schliesst mit der
Universitdt eine vierjahrige Leistungsvereinbarung
ab. Sie wird in einem jahrlichen Leistungsauftrag mit
Globalbudget konkretisiert. Zudem genehmigt der
Regierungsrat den jahrlichen Geschéftsbericht der
Universitdt. Die mehrjahrige Leistungsvereinbarung
bestimmt die mittelfristigen Entwicklungsschwer-
punkte und Leistungsziele und halt die geplanten
Finanzierungsbeitrage des Kantons fest. Im Rahmen
der gegebenen Auflagen ist die Universitat dann frei,
wie sie sich organisiert. Auch personalpolitisch ist die
Universitat autonom, und sie flihrt ein eigenes Rech-
nungswesen.

Der interne Fiihrungskreis verbindet die Universi-
tatsleitung (vertreten durch die Rektorin oder den
Rektor) mit den einzelnen Leistungserbringern der
Universitat, namentlich den Fakultdten, den Pro-
rektoraten und den Diensten der Verwaltung. Auf
der Basis des vom Regierungsrat erteilten jahrlichen
Leistungsauftrags mit Globalbudget werden die zu
erbringenden jahrlichen Leistungen der Fakultiten
und Prorektorate definiert und entsprechende uni-
versitdtsinterne Globalbudgets fixiert.

Die Governance der Universitat ist im Kern also ein-
fach, klar und flexibel.

3. Aktuelle Praxis

Aus der aktuellen Praxis seien die Inhalte und Prozes-

se der wichtigsten Elemente herausgegriffen:

— die mehrjdhrige Leistungsvereinbarung zwischen
dem Tragerkanton und der Universitat Luzern,

— darauf basierend der jahrliche Leistungsauftrag
zwischen dem Kanton und der Universitat und auf
dieser Grundlage

— die jahrlichen internen Leistungsvereinbarungen
der Universitat.

3.1. Die mehrjahrigen Leistungsvereinbarungen

Die Leistungsvereinbarung des Regierungsrates des
Kantons Luzern und der Universitdt Luzern fiir die
Jahre 2019-2022 hat folgende Inhalte:

1. Leistungen der Universitat
1.1 Aufgaben der Universitcit

Es wird der Fokus der Universitat definiert.
Demnach ist die Universitit Luzern eine
humanwissenschaftliche Universitat, welche
die Menschen und ihre Institutionen fokus-
siert: wie sie glauben und hoffen, denken und
reden, kooperieren und regeln, entscheiden
und handeln, gesund bleiben und gesund wer-
den.
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1.2 Entwicklungsschwerpunkte 2019-2022
Es werden drei Entwicklungsschwerpunk-
te mit Finanzierung definiert (Gesundheits-
wissenschaften und Medizin, organisatori-
sche Bundelung der Weiterbildung und
Graduiertenakademie).

1.3 Studierende und Mitarbeitende
Es wird die fiir den Planungszeitraum zugrunde
gelegte Anzahl von Studierenden angegeben,
aufgeschlisselt nach den Studienstufen Bache-
lor, Master, Doktorat und Weiterbildung.

1.4 Forschung
Es werden die Seminare, Institute, Zentren und
Akademien genannt.

1.5 Lehre
Es werden die angebotenen Studiengdnge auf
Bachelor- und Masterstufe aufgezahlt.

1.6 Weiterbildung
Die Universitdt Luzern deklariert, dass sie ihre
Weiterbildungsstudiengdnge auf Zertifikats-,
Diplom- und Masterstufe fiihrt. Die einzelnen
Studiengdnge werden nicht einzeln erwihnt.

2. Leistungen des Kantons

2.1 Finanzierung
Es werden die relevanten Finanzzahlen fiir den
Planungszeitraum prognostiziert und die Betei-
ligung des Kantons an den Betriebskosten der
Universitat (Grundbeitrag des Kantons) fixiert.
Der Kanton bezahlt zusatzlich fiir alle Luzerner
Studierenden jenen Betrag, der im Rahmen der
Interkantonalen Universitdtsvereinbarung bei
der Immatrikulation an einer ausserkantonalen
Universitat fallig wiirde.

2.2 Forderung als Eigner
Der Regierungsrat vertritt die gemeinsamen In-
teressen von Kanton und Universitdt auf poli-
tischem Weg und mit rechtlichen Mitteln und
unterstiitzt die Anliegen der Universitdt bei
den Behdrden von Bund und Kanton.

3. Betrieb

3.1 Gebdude
Der Kanton bezahlt die Investitionen, die Uni-
versitat den Betrieb und die Miete.

3.2 Mehrwertsteuer
Die Universitat rechnet mit der eidgendssischen
Steuerverwaltung in eigener Verantwortung ab.

3.3 Ausgabenkompetenzen
Die Universitdt regelt ihre Ausgabenkompe-
tenzen und die Unterschriftenberechtigungen
im Rahmen der rechtlichen Auflagen selbstén-
dig.
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3.4 Regelung der Teuerung auf den Personalaufwand
Bei einer Anpassung des kantonalen Grund-
beitrages werden die Teuerung sowie Besol-
dungsanpassungen gemass Vorgaben des Re-
gierungsrates beriicksichtigt.

3.5 Personalrecht

Fir das Universititspersonal gelten das Per-
sonal- und Besoldungsrecht des Kantons, die
Personalverordnung der Universitit, das Regle-
ment Uber die Anstellung von Assistenzpro-
fessorinnen und Assistenzprofessoren und das
Reglement iiber die wissenschaftlichen Assis-
tentinnen und Assistenten.

3.6 Beschaffungswesen
Beschaffungen der Universitdt unterliegen den
offentlich-rechtlichen Vergabebestimmungen,
- die fiir den Kanton Luzern generell gelten.

3.7 Versicherungswesen
Die Versicherung erfolgt durch den Kanton
Luzern. Die Universitdt rechnet mit der SUVA
direkt ab.

4.Qualitatssicherung

4.1 Ziele
Es werden die Vorgaben fiir das Qualitéts-
management definiert und der Abschluss der
Re-Akkreditierung beim Bund wird auf Ende
2022 festgelegt.

4.2 Indikatoren
Als Indikatoren werden die Vorgaben des
Hochschulférderungs- und Koordinationsge-
setzes des Bundes (HFKG), des Schweizerischen
Akkreditierungsrates und der Schweizerischen
Agentur fiir Akkreditierung und Qualitdtssi-
cherung (AAQ) definiert.

5.Berichterstattung und Controlling

5.1 Jahresbericht
Es wird definiert, woriiber jahrlich offentlich
minimal zu berichten ist

5.2 Transparenz
Besondere Anforderungen an die Transparenz
werden definiert, vor allem im Bereich der Do-
nationen und der Interessenbindungen von Ex-
ponent/innen der Universitat.

5.3 Revision
Die kantonale Finanzkontrolle wird als Revisi-
onsstelle der Universitdt bestimmt.

5.4 Risikomanagement
Verpflichtung der Universitit zu einem be-
stimmten Risikomanagement.
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5.5 Internes Kontrollsystem
Das Kontrollsystem ist abgestimmt auf die Risi-
kobewirtschaftung des Kantons.

5.6 Rechnungslegungsvorschriften und -standards:
Es werden die relevanten Regeln fixiert («Swiss
GAARP FER», etc.).

5.7 Informations- und Offenlegungspflicht
Die Universitat stellt dem Bildungs- und Kul-
turdepartementdie flir das Bildungscontrolling
erforderlichen Unterlagen zur Verfiigung.

Grundlagen fir die Leistungsvereinbarung sind

— seitens des Kantons das Universitatsgesetz, das Ge-
setz Uiber die Steuerung von Finanzen und Leistun-
gen, das Staatsbeitragsgesetz, der Aufgaben- und
Finanzplan 2019-2022 und die Eignerstrategie des
Kantons Luzern fiir die Universitat;

— seitens der Universitat die Leistungsvereinbarung
2019-2022, die in Abstimmung mit der Universi-
tdtsstrategie 2019—-2022 definiert wurde.

Das Prorektorat Universitatsentwicklung entwickelt
den Entwurf, der universitdtsintern verabschiedet
und der Regierung tber den Universitatsrat zu Ge-
nehmigung beantragt wird. Unterschrieben wird
das Dokument einerseits vom Regierungsprasiden-
ten bzw. von der Regierungsprasidentin und vom
Staatsschreiber bzw. von der Staatsschreiberin des
Kantons Luzern und andererseits von der Prasiden-
tin bzw. vom Prasidenten des Universitatsrates und
von der Rektorin bzw. vom Rektor der Universitat
Luzern.

Die der mehrjahrigen Leistungsvereinbarung zugrun-
deliegenden Planzahlen zum Budget und zu den
Leistungen werden jahrlich aktualisiert. Es lassen sich
damit Veranderungen der Rahmenbedingungen be-
rlicksichtigen, die nach Abschluss der Vereinbarung
eingetreten sind. Der Regierungsrat und die Universi-
tdt sind fiir die Erfiillung der von ihnen eingegangenen
Verpflichtungen verantwortlich.

Das Dokument ist auf der Website der Universitat of-
fentlich zuganglich.

3.2. Die jahrlichen Leistungsauftrage

Auf der Basis der mehrjdhrigen Leistungsvereinbarung
werden im Leistungsauftrag des Kantons fiir die Uni-
versitat Luzern die fir ein Jahr giiltigen Meilensteine
definiert. Die Redaktion erfolgt wiederum (iber das
Prorektorat Universitatsentwicklung. Der Entwurf
wird universitatsintern verabschiedet und dem Re-
gierungsrat via Universitdtsrat zur Genehmigung
vorgelegt. Unterschrieben wird das Dokument vom
zustandigen Regierungsrat bzw. von der zustandigen

Regierungsratin auf der einen und von der Rektorin
oder dem Rektor auf der anderen Seite.

Der jahrliche Leistungsauftrag ist inhaltlich wesent-
lich kiirzer als die mehrjéhrige Leistungsvereinbarung,
und er prézisiert die im Planungsjahr zu erreichenden
Leistungen (Management by Objectives).

Das Dokument des Leistungsauftrags 2019 hat fol-
gende Inhalte:

1. Ausrichtung der Arbeit
Die Universitat Luzern ergreift die erforderlichen
‘Massnahmen, um die bildungspolitischen, wissen-
schaftlichen, standortpolitischen und volkswirt-
schaftlichen Ziele der kantonalen Eignerstrategie
zu erreichen.

2.Leistungen der Universitat

2.1 Forschung
Es wird die minimale Zahl von Begutachtun-
gen, Tagungen, Forschungsaufenthalten, Habi-
litationen und Drittmittelprojekten definiert,
die Fiihrung einer 6ffentlich zuganglichen Pu-
blikationsliste fixiert und die Zusammenarbeit
mit dem Schweizerischen Nationalfonds (SNF)
prazisiert.

2.2 Lehre

Es wird die minimale Zahl von Immatrikula-
tionen, internationalen Studierenden, Bache-
lor- und Masterdiplomen, Doktoraten, Wei-
terbildungsstudiengéngen definiert und die
Kooperation thematisiert mit den Luzerner
Hochschulen, die Evaluation von Lehrgingen
und der Ausbau eines Fernstudiums.

2.3 Weiterentwicklung
Es werden die zentralen Projekte, die neuen Ko-
operationen und die organisatorischen Veran-
derungen definiert. :

2.4 Gesellschaftliche Relevanz fiir die Region und
offentliche Prdsenz
Im Zentrum stehen die Unterstiitzung der
Senioren-Universitat Luzern und anderer Bil-
dungsveranstaltungen sowie die Verpflichtung
zur Unabhangigkeit, Neutralitdt und Unpartei-
lichkeit.

2.5 Arbeits- und Lebensqualitdit
Im Zentrum stehen Grundsatze zur Personal-
politik und zum Zusammenleben auf dem
Campus.

2.6 Leistungen des Kantons
Es werden die Aufgaben und Verantwortlich-
keiten des Regierungsrates zur Unterstiitzung
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und Schaffung glinstiger Voraussetzungen ge-
nannt. Zudem wird der Globalbeitrag fiir das
Planjahr fixiert und die vermutliche Gesamt-
summe an IUV-Aquivalenten fiir Luzerner Stu-
dierende prognostiziert.

3.3. Die Leistungsvereinbarungen innerhalb
der Universitat

Auf der Basis des Leistungsauftrages des Kantons Lu-
zern fiir die Universitat und der Finanzplanung der
Universitédt Luzern erfolgen dann die Leistungsverein-
barungen sowie die Globalbudgets fiir die verschie-
denen Leistungserbringer der Universitat, die Fakul-
taten, die Prorektorate und die Dienste.

Die Struktur der internen Leistungsvereinbarungen ist

analog aufgebaut wie jene des Leistungsauftrages des

Kantons. Einerseits werden die Leistungen der entspre-

chenden Einheit prazisiert und gleichzeitig werden die

Globalbudgets kreditiert. Im Vordergrund stehen da-

bei

- fir die Fakultdten die Forschung und Lehre;

- fir die Prorektorate die Unterstiitzung von
Forschung und Lehre der Fakultiten mit Pro-
grammen und Einrichtungen, welche durch
eine einzelne Fakultdt alleine nicht betrieben
werden konnen (z.B. Graduate Academy, Weiter-
bildungszentrum);

- fiir die Dienste die Gewahrleistung vor allem des Per-
sonellen, Finanziellen, der Informatik und der Infra-
struktur.

Die vereinbarten Leistungen und die Globalbudgets
sind allen beteiligten Leistungserbringern universi-
tatsintern zuganglich via Intranet.

4. Erfahrungen

Eine Evaluation der WOV im Kontext der Universi-
tat Luzern ist nicht einfach. Fiir die Universitat stellte
sich damals nicht die Frage, ob sie es einfiihren wolle
oder nicht. Deshalb stellt sich auch nicht die Frage
eines entsprechenden Change-Managements. Die
Universitdt Luzern wurde in ein politisches Umfeld
hinein gegriindet, in der WOV das Paradigma der
Verwaltungsfithrung war — mit zwei Ausnahmen.

Erstens wurde auf wettbewerbliche Elemente ver-
zichtet, wie sie anderen NPM- oder WOV-Projekten
zugrunde lagen. Die Universitdt war der einzige An-
bieter universitdrer Leistungen im relevanten po-
litischen Biotop. Einem Wettbewerb waren damit
natirlicherweise Grenzen gesetzt. Zudem ist die
Universitit in den Ligen der Wissenschaften sowieso
genligendem Wettbewerb ausgesetzt.
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Zudem wurde auf die Einfihrung von leistungsori-
entierten Anreizsystemen verzichtet, was angesichts
der moglichen kontraproduktiven Begleit- und Fol-
geerscheinungen von solchen Systemen durchaus
verniinftig ist.

Reflektiert man die Universitat Luzern anhand der
gemachten Erfahrungen und strukturiert diese nach
den mit WOV verbundenen Anliegen, so ergeben
sich doch einige lehrreiche Erkenntnisse und Konse-
quenzen.

4.1. Output- statt Input-Kriterien in der Planung,
Fiihrung und Uberwachung

In den hier vorgestellten Prozessen und Dokumenten
sind die Output-Kriterien dominant. Die Semantik
strotzt von Leistungen, Ergebnissen und Wirkungen,
von Zahlen, Zielen und Auftragen. Auch kann man
feststellen, dass die Zielkaskade von der mehrjahri-
gen Leistungsvereinbarung (ber den Leistungsauf-
trag bis hin zu den internen Leistungsvereinbarungen
durchaus schlissig ist. Zudem ermdglichen Ziele,
Zahlen und Indikatoren ein Management mit Daten
und Fakten.

Das alles darf aber nicht darliber hinwegtauschen,
dass mit Output-orientierten Zielsystemen durchaus
auch Ticken verbunden sein konnen. Das beginnt
mit der Zahl und der Qualitit der Ziele. Nur schon
die Eignerstrategie des Kantons Luzern weist 35 Ziele
auf. Hinzu kommen die 24 Punkte der Leistungsver-
einbarung und die im Leistungsauftrag fixierten Zie-
le. Hier ist eine zielorientierte Fiihrung anspruchsvoll,
vor allem wenn die Ziele inhaltlich und zeitlich nicht
hinreichend klar sind. Auch aus psychologischer Sicht
sind klare, wirkungsorientierte Ziele herausfordernd!
Je praziser das Ziel ist und je klarer das Ergebnis aus-
fallt, desto eindeutiger lasst sich bestimmen, ob ein
Leistungstrager das Ziel erreicht hat oder nicht. Ak-
teure, die bestimmte Ziele nicht erreichen kdnnen
oder die bezliglich Zielerreichung nicht kontrollierbar
sein wollen, werden prazise Ergebnis-orientierte Ziele
meiden, Input-orientierte Ziele praferieren und vage
Zielformulierungen suchen.

4.2. Disziplinierung der Biirokratie durch die Starkung
der Autonomie von Einheiten und durch die
Delegation von Befugnissen

Im WOV-Kontext des Kantons Luzern ist die Uni-

versitat nicht nur eine eigene Rechtspersonlichkeit

gemadss Paragraph 1 des Universitatsgesetzes, die im

Rahmen von Verfassung und Gesetz ihre Angelegen-

heiten aufgrund einer Leistungsvereinbarung auto-

nom plant, regelt und fithrt. Auch faktisch kommt
der Universitat Luzern ein grosses Mass an behordli-
cher Unabhangigkeit und unternehmerischem Hand-
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lungsspielraum zu. Dabei spielt allerdings weniger
eine Rolle, wie Unabhingigkeit und Handlungsspiel-
raume in den Papieren reguliert sind, sondern wie die
Akteure einander begegnen und wie sie ihre Hand-
lungsspielrdaume wahrnehmen.

Eigenverantwortung motiviert. Autonomie und Dele-
gation bedingen aber gegenseitiges Vertrauen und Re-
spekt. Spielrdume verlangen nach unternehmerischer
Freiheit und nicht nach verwaltungstechnischer Me-
chanik. Fehlen der unternehmerische Wille, der Respekt
und das Vertrauen, dann fithren Dokumentationen, Re-
gulierungen und Vorschriften zuriick in eine Zeit-, Pro-
zess- und Motivationsverschlingende Biirokratie.

4.3. Vereinfachung der Zusammenarbeit zwischen dem
Tragerkanton und der Universitat

Die klare Trennung verschiedener Fiihrungsebenen
(politisch, strategisch, operativ) ist ein wichtiges An-
liegen von NPM/WOV. Strukturell ist diese Trennung
zwischen dem Tragerkanton Luzern und der Univer-
sitat Luzern eindeutig: Die Behorden des Kantons
definieren die Leistungen (mehrjéhrige Leistungsver-
einbarung, jahrlicher Leistungsauftrag) und schaffen
glinstige Voraussetzungen. Die Universitdt anderer-
seits erbringt die vereinbarten Leistungen und erhalt
einen Grundbeitrag zur Finanzierung der Betriebs-
kosten. Diese klare Arbeitsteiligkeit vereinfacht die
Koordination, fokussiert die strategische Arbeit und
prazisiert, wo welche Aufgaben, Kompetenzen und
Verantwortlichkeiten sind.

Diese vertikale Arbeitsteiligkeit zwischen Tragerkan-
ton und Universitat wurde beim Zyklus 2019-2022
auf die horizontale Arbeitsteiligkeit innerhalb der Uni-
versitat erstreckt. Die Fakultdten sind in der Formu-
lierung ihrer fakultaren Entwicklungspléne frei, denn
niemand weiss besser, was fiir die jeweilige Fakultat
in ihrer Forschung und Lehre zielfiihrender ist als sie
selber. Und im gleichen Sinne sind auch die Prorekto-
rate in der Entwicklung ihrer strategischen Optionen
frei, das Prorektorat Forschung z.B. im Bereiche der
Graduate Academy oder das Prorektorat Lehre z.B.im
Bereich des Weiterbildungszentrums.

Und sowohl fiir die vertikale wie fiir die horizonta-
le Arbeitsteiligkeit gilt: nicht die Umschreibung und
Abgrenzung der Aufgaben, Kompetenzen und Ver-
antwortlichkeiten in den Reglementen bestimmen
die Effizienz der Zusammenarbeit, sondern wie die
Reprdsentanten der jeweiligen Gremien einander
begegnen: im Idealfall mit Vertrauen zueinander, mit
Respekt voreinander und bei Bedarf mit Unterstiit-
zung flreinander.

4.4, Die Ermoglichung von unternehmerischer
Initiative

Die heutige Universitdit Luzern hat im Moment
sechs operative Leistungseinheiten: vier Fakultiten
(Theologie, Kultur- und Sozialwissenschaften, Recht,
Wirtschaftswissenschaften), das Departement fiir
Gesundheitswissenschaften und Medizin sowie die
Graduate Academy. Nachstes Jahr folgt als weitere
Einheit die Errichtung eines Weiterbildungszentrumes.

Von all diesen Einheiten sind lediglich deren drei mit
Globalbeitragen des Kantons finanziert, deren Anteil
19 Prozent des Gesamtbudgets der Universitdt be-
tragt, wenn man die [lUV-Aquivalente nicht mitrech-
net. Der derzeit laufende Aufbau der 2016 errichteten
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultat wird mit pri-
vaten Drittmitteln finanziert. Private Drittmittel und
eine Anschubfinanzierung des Bundes ermdglichen
auch den Aufbau des Departementes flir Gesund-
heitswissenschaften und Medizin. Und schliesslich
stipuliert die Leistungsvereinbarung mit dem Kanton
Luzern, dass zur Finanzierung der Graduate Academy
und des kiinftigen Weiterbildungszentrums keine
Mittel aus dem Grundbeitrag herangezogen werden
diirfen.

Gemessen daran, wie die heutige Universitat Luzern
finanziert ist, sind also nur die drei Fakultaten durch
kantonale Globalbeitrage mitfinanziert, welche be-
reits Bestandteil der 2000 errichteten Universitat
waren. Alle anderen seither dazugekommenen Leis-
tungseinheiten sind - die Pro-Kopf-Beitrdge des Kan-
tons pro Studierenden ausgenommen - das Ergebnis
von Private-Public-Partnerships! Ob gewollt oder
nicht, ob WOV-bedingt oder nicht, ob aus der finan-
ziellen Not des Kantons Luzern eine Tugend gemacht
oder nicht: die WOV-Mentalitiat hat zumindest die
Méglichkeit zu einem nicht-etatistisch finanzierten
Wachstum der Universitat eroffnet. Die Universitat
Luzern wird vom Kanton Luzern (mit-)getragen, aber
nicht betrieben.

Ein zentraler Schonheitsfehler besteht darin, dass der
gleiche Kanton, der von der Universitit unternehme-
rische Initiativen erwartet, gleichzeitig die Bildung
von Eigenkapital auf maximal 10% des Jahresbudgets
limitiert, was einer Betriebsreserve von lediglich gut
einem Monat eines Geschaftsjahrs entspricht.

Mit dieser tiefen Limite wird die Bildung von stra-
tegischen Reserven und des notigen Kapitals zum
Ausgleich von Jahresschwankungen allzu sehr einge-
schrinkt, weshalb im Rahmen einer Uberpriifung der
Eigenkapital-Limite bei allen ausgelagerten Einheiten
dieser Passus im Universitatsgesetz (iberpriift wer-
den soll.m

VSH-Bulletin Nr. 3/4, November 2019 | AEU-Bulletin no 3/4, novembre 2019 25



	New Public Management am Beispiel der Universität Luzern

